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Änderungsbeschluss 

1. Anordnung 

Aufgrund § 87, Absatz 4 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 
546), in der jeweils geltenden Fassung, wird für die nachfolgend aufgeführten Grundstücke das 
Flurbereinigungsverfahren Runkel-Dehrn/L 3063 als ein Verfahren unter Anwendung der §§ 
87 bis 89 FlurbG weitergeführt. 

Gemarkung Ahlbach 

Flur 4 Flurstücke 145 bis 157 

Gemarkung Dehrn: 

Flur 28 Flurstück 4912/23 

Flur 29 Flurstücke 13, 14/1 und 14/2 

Flur 30 Flurstück 6 

Flur 46 Flurstücke 35/3, 36 und 44 

Flur 47 alle Flurstücke 

Gemarkung Offbeim: 

Flur 11 Flurstücke 14 bis 18 

Für alle anderen Flurstücke bleibt der bisherige Verfahrenszweck unberührt. 

2. Verfahrensgebietsabgrenzung -Teilgebiet 

Die Abgrenzung des Teilgebietes im Bereich der K 521, welches die o.a. Flurstücke umfasst, 
ist in der Gebietsübersichtskarte (Anlage 1) farbig hervorgehoben. 
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3. Teilnehmergemeinschaft 

Änderungen in der Bezeichnung und im Sitz der Teilnehmergemeinschaft sowie in der Zahl 
und der Zusammensetzung der Vorstandsmitglieder treten durch diesen Beschluss nicht ein. 

4. Beteiligte 

Der Kreis der Teilnehmer bleibt unverändert. 
Weiterer Nebenbeteiligter wird gemäß § 88 Ziffer 2 der Unternehmensträger (Landkreis Lim
burg-Weilburg, vertreten durch das Amt für Straßen- und Verkehrswesen Dillenburg). 

5. Veröffentlichung, Auslegung 

Der entscheidende Teil dieses Beschlusses wird im Staatsanzeiger für das Land Hessen nach
richtlich veröffentlicht und in den Städten Runkel und Limburg a.d. Lahn sowie der Gemeinde 
Beselich öffentlich bekannt gemacht. 
Gleichzeitig wird der Beschluss mit Begründung und der Gebietsübersichtskarte zur Einsicht
nahme durch die Beteiligten bei den Stadtverwaltungen Runkel und Limburg a.d. Lahn sowie 
der Gemeindeverwaltung Beselich einen Monat, beginnend am 1. Tag nach der Veröffentli
chung, während den üblichen Öffnungszeiten ausgelegt. 

6. Gründe 

Aufgrund des geplanten Neubaues der Kreisstraße K 521 wird die Ausdehnung des nach § 87 
FlurbG betroffenen Einwirkungsbereiches auf ursprünglich nach § 1 FlurbG zu bearbeitende 
Flächen notwendig. Der den Betroffenen dort entstehende Landverlust soll auf einen größeren 
Kreis von Eigentümern verteilt werden. Die für die allgemeine Landeskultur entstehenden 
Nachteile (z.B. Durchschneidungsschäden am Wege- und Gewässernetz), die durch das Unter
nehmen entstehen, sollen vermieden werden. 

Der Straßenbaulastträger, der Landkreis Limburg-Weilburg, hat mit Schreiben vom 25.04.2008 
bei der Enteignungsbehörde einen Antrag auf Einleitung eines Flurbereinigungsverfahrens ge
mäß § 87 FlurbG gestellt. Das Regierungspräsidium Gießen als Enteignungsbehörde hat mit 
Schreiben vom 03.06.2008 (Az.: II 21 1 1 18 Runkel-Dehm 2) den Antrag auf Einleitung eines 
Flurbereinigungsverfahrens gemäß § 87 FlurbG für die oben genannte Straßenbaumaßnahme 
beantragt. Der vorliegende Änderungsbeschluss kommt diesem Antrag nach. 
Da~ Ausmaß der Verteilung des Landverlustes wurde im Einvernehmen mit der land
wirtschaftlichen Berufsvertretung am 23 .03 .2009 geregelt. Gemäß § 5 Absatz 1 FlurbG hat die 
Flurbereinigungsbehörde die betroffenen Grundstückseigentümer, welche bereits am Verfahren 
beteiligt waren, schriftlich mit Schreiben vom 02.03.2009 eingehend über die Umstellung und 
die damit verbundenen Folgewirkungen informiert. 
Die Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 09.03.2009 gemäß § 5 Absatz 3 
FlurbG über die Umstellung des Flurbereinigungsverfahrens unterrichtet worden. Es wurden 
keine Einwände oder Bedenken gegen eine Umstellung des Verfahrens vorgetragen. 
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Damit liegen alle Voraussetzungen vor, den Zweck des bereits laufenden kombinierten Flurbe
reinigungsverfahren nach den §§ 1 und 87 FlurbG um einen zusätzlichen Zweck der Landbe
reitstellung nach § 87 FlurbG zu erweitern. 
Für die restlichen Flächen gelten die im Einleitungsbeschluss nach § 1 FlurbG aufgeführten 
Gründe weiter. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats Widerspruch bei der Oberen Flurbereini
gungsbehörde, dem Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Scha
perstraße 16 in 65195 Wiesbaden, erhoben werden. 

Der Lauf der Frist beginnt mit dem 1. Tag der Bekanntmachung. Der Widerspruch ist schriftlich 
oder zur Niederschrift zu erheben. 

Wetzlar, 27.05.2009 

Hessisches Landesamt für Bodenmanage
ment und Geoinformation 
- Obere Flurbereinigungsbehörde -

Im Auftrag 


